
Information für das Auflageschießen 

Änderung in der Sportordnung Teil 9 

 

Bisher: In der Tabelle Teil 9 unter Visierhilfe – optische Zielhilfe „Frei“ 

Neu: Visierhilfe „Frei“ – optische Zielhilfe „siehe 0.5.3.1“ 

       _______________________________________________________ 

Sportordnung des DSB vom 01.01.2018 

0.5.3.1 Zielhilfsmittel (Ausnahmen in den Fachteilen sind zu beachten) 

Die Verwendung einer optischen Korrekturlinse (Astigmatismusausgleich) ist 
gestattet. Farbgläser dürfen verwendet werden. 

Eine (1) optische vergrößernde Hilfe darf entweder im/am Diopter oder im Korntunnel 
angebracht sein. 

Die Verwendung einer Schießbrille ist gestattet. 

       _______________________________________________________ 

 

Das bedeutet, dass bisher für Visierhilfe und optische Zielhilfe keine Vorschrift 
bestand. Ab dem 01.01.2019 darf nur noch eine vergrößernde Optik verwendet 
werden. Entweder im Korntunnel oder im/am Diopter. 

 

Dies gilt natürlich auch für die Rundenwettkämpfe! 
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